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Herrn Nemitz 
 
 
Änderungsantrag Drucksache Nr.: 00190/2021 der AfD-Fraktion      
Betreff: Vorbereitung der Wahl von Beigeordneten 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Besetzung der gemäß § 8 Absatz 1 
Hauptsatzung vorgesehenen dritten Beigeordnetenstelle für die Landeshauptstadt 
vorzubereiten. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, einen Vorschlag für die 
Neugliederung der Stadtverwaltung vorzulegen und die Stadtvertretung zu diesem 
Vorschlag um Zustimmung zu ersuchen. 
 
2. Die Nachbesetzung des derzeitigen Beigeordneten für "Jugend und Soziales" und die 
erstmalige Besetzung der dritten Beigeordnetenstelle sollen zum 1.9.2022 erfolgen. Die 
Wahlen dazu sollen im Frühjahr 2022 stattfinden. Im Vorfeld ist eine öffentliche 
Ausschreibung für diese Stellen spätestens drei Monate vor der Wahl vorzunehmen. 
Die Ausschreibung darf keine Hinweise auf bisherige Stelleninhaber enthalten. 
Dem Hauptausschuss ist der Entwurf der Stellenausschreibungen vorab zur Kenntnis zu 
geben. 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

Der Antrag ist zur Frist der Ausschreibung unzulässig. Gemäß § 40 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 37 Abs. 2 
Satz 3 KV M-V ist die Stelle auf Antrag einer Fraktion oder eines Viertels aller Mitglieder der 
Gemeindevertretung spätestens vier Monate vor dem Wahltag mit einer Bewerbungsfrist von 
mindestens einem Monat überregional öffentlich auszuschreiben. Eine Reduzierung auf 3 Monate ist 
insoweit unzulässig. 
 
Darüber hinaus ist es transparent sowie ein Gebot der Fairness gegenüber potenziellen Bewerbern, 
wenn über die Bewerbung des bisherigen Amtsinhabers in der Ausschreibung informiert wird. 
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: -      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: Nicht erforderlich. 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

- 
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Ablehnung       
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 


